
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19179
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Aussprache zu Genehmigungen usw. für die Firma Eckert & Ziegler 
Umweltdienste GmbH / Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT III Stadtplanungs-, Verkehrs-, Tiefbau- und Baudezernat

Datum:
16.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur 
Kenntnis)

06.09.2022 Ö

Umwelt- und Grünflächenausschuss (zur Kenntnis) 08.09.2022 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis) 14.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Nachdem es zuletzt zahlreiche Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (siehe Anlagen) 
insbesondere zu Genehmigungen für die Firma Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH / 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH gegeben hat, bietet die Verwaltung hiermit die Möglichkeit 
für eine Aussprache (öffentlich und nichtöffentlich).

Eine Vertretung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz wird für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung stehen
- in der Sitzung des Stadtbezirksrates 322 am 06.09.2022 und
- in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau am 14.09.2022.

Mitglieder des Umwelt- und Grünflächenausschusses sind eingeladen, per Videokonferenz 
(oder unter Einhaltung der gültigen Regelungen über infektionsschützende Maßnahmen in 
Präsenz) zur Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau dazuzukommen und 
ebenfalls an der Aussprache mitzuwirken. 

Leuer

Anlagen:

Anlage 1: Mitteilung außerhalb von Sitzungen 21-16705 an den Stadtbezirksrat 323 
Wenden-Thune-Harxbüttel und den Planungs- und Umweltausschuss (öffentlich)
Anlage 2: Mitteilung außerhalb von Sitzungen 22-18833 an den Ausschuss für Planung und 
Hochbau (inhaltlich gleich an den Stadtbezirksrat 322, 22-17553-02, öffentlich)
Anlage 3: Mitteilung außerhalb von Sitzungen 22-18833-01 an den Ausschuss für Planung 
und Hochbau (inhaltlich gleich an den Stadtbezirksrat 322, 22-17553-03, nichtöffentlich)
Anlage 4: Mitteilung außerhalb von Sitzungen 22-19152 an den Umwelt- und 
Grünflächenausschuss (öffentlich)



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16705
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Eckert & Ziegler Nuclitec: Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
18.08.2021

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel (zur 
Kenntnis)
Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) hat 
die Stadt Braunschweig mit Schreiben vom 2. August 2021 darüber informiert, dass die 
Störfallanalyse für die Firma Eckert & Ziegler abgeschlossen wurde. 

Es wurde mitgeteilt, dass auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen grundsätzlich bestätigt 
werden konnte, dass ausreichende Vorsorge gegen Störfälle und 
auslegungsüberschreitende Ereignisse getroffen worden seien. Das MU habe unter 
Berücksichtigung ihrer Auflagenvorschläge die Abarbeitung aller 18 Empfehlungen bestätigt. 
Weiterhin hat das MU die Einhaltung des Störfallplanungswertes von 50 mSv gemäß §§ 104 
Absatz 3 i. V. m. 194 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) für Störfälle sowie die 
Unterschreitung des radiologischen Kriteriums für die Angemessenheit einer Evakuierung 
von 100 mSv gemäß § 4 der Notfall-Dosiswerte-Verordnung (NDWV) für 
auslegungsüberschreitende Ereignisse bestätigt.

Mit Bescheid vom 17.05.2021 hat das MU nachträgliche Auflagen zur Begrenzung der 
Exposition durch Störfälle erlassen. Damit wurden u. a. gebäude- und nuklidspezifische 
Einschränkungen der Aktivitäten festgeschrieben.

Das MU teilte weiter mit, dass am 11.12.2019 u. a. gegen das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Klage auf Widerruf der Umgangsgenehmigung 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig erhoben 
worden sei. In dem Rechtsstreit seien auch die Sachverhalte streitgegenständlich, die in den 
nachträglichen Auflagen vom 08.09.2020 zur Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe 
mit Luft und Wasser sowie in den nachträglichen Auflagen vom 17.05.2021 zur Begrenzung 
der Exposition durch Störfälle geregelt worden sind.

Diese Informationen des Ministeriums gibt die Verwaltung hiermit zur Kenntnis. Die Sachlage 
muss wegen des noch anhängigen Rechtsstreits zunächst ausgewertet werden. 
Anschließend kann entschieden werden, wann und unter welchen Rahmenbedingungen die 
Bauleitplanung wieder aufgenommen werden kann. 

Hornung



Anlage/n: keine  



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18833
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Heiße Zelle Fa. Eckert & Ziegler
Organisationseinheit:
Dezernat III 
60 Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle

Datum:
01.06.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Da die Anfrage 22-17553 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an den Stadtbezirksrat 322 
Nördliche Schunter-/Okeraue vom 04.01.2022 ausschließlich strahlenschutzrechtliche 
Gesichtspunkte betrifft, ist sie mit Schreiben vom 07.01.2022 an das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) weitergeleitet worden. Die 
Antwort des MU vom 31.03.2022 wird dem Stadtbezirksrat sowie dem Ausschuss für 
Planung und Hochbau hiermit zur Kenntnis gegeben. 

Der ebenfalls mit dem Schreiben vom 07.01.2022 erbetene Bescheid des MU vom 
17.05.2021, mit dem nachträgliche Auflagen zur Begrenzung der Exposition durch Störfälle 
verfügt wurden, wird als nichtöffentliche Unterlage zur Verfügung gestellt, da er nach Anga-
ben des Unternehmens vertraulich zu behandelnde betriebliche Daten enthält.

Leuer

Anlage/n:
Schreiben des MU vom 31.03.2022











Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19152
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Vorfall Eckert & Ziegler - mündliche Anfrage
Organisationseinheit:
Dezernat III 
60 Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle

Datum:
19.07.2022

Adressat der Mitteilung:

Umwelt- und Grünflächenausschuss (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Im Rahmen einer mündlichen Anfrage in der UGA-Sitzung am 23.06.2022 hat Frau Ratsfrau 
von Gronefeld unter Bezugnahme auf einen Artikel in der BZ vom 13.06.2022, wonach es 
möglicherweise bei der Firma Eckert & Ziegler Nuciltec GmbH eine Überschreitung der für 
den Monat Mai 2022 maximal zulässigen Ableitung des Radionukluids C-14 über den 
Kamin 4 gegeben habe, um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Für welche Produkte und welche Anwendungen wird das Radionuklid C-14 in der Fir-
ma in welcher Weise verarbeitet bzw. gehandhabt? 

2. Bei welchen Prozessschritten kann es nach bisherigen Erkenntnissen oder Erfahrun-
gen zur erhöhten Freisetzung gekommen sein und welche Änderungen erscheinen 
demnach ggf. erforderlich zu sein? 

3. Wie weit wurde die maximal zulässige Ableitung für C-14 im Mai 2022 in der Abluft 
überschritten und mit welcher Ausschöpfung des Grenzwerts von 0,3 mSv im Jahr 
2022 ist nach derzeitiger Einschätzung - auch im Vergleich zum Vorjahr - zu rechnen?

Hierzu teilt die Verwaltung das Folgende mit:

Die o. a. Fragestellung ist der Firma Eckert & Ziegler Nuciltec GmbH zur Beantwortung zuge-
leitet und von dort wie folgt beantwortet worden:

„Die von EZN hergestellte C-14 Strahlenquellen werden in Messgeräten eingesetzt, die zur 
Überwachung von Feinstaubkonzentrationen in der Umgebungsluft dienen. Dabei wird die 
Absorption von Betastrahlung einer C-14-Quelle durch Feinstaubpartikel ausgenutzt. 

Ein hoher Auftragsbestand führte zu einem ungewöhnlich hohen Produktionsvolumen im 
Monat Mai. Beim verwendeten Produktionsprozess können minimale Mengen C-14 in die 
Abluft gelangen. Die gesamte freigesetzte C-14-Aktivität im überwachten Kamin im Monat 
Mai ist dennoch minimal und liegt weit unter der Freigrenze. 

Die Vorgabewerte pro Nuklid, pro Kamin und pro Monat sollen sicherstellen, dass der 
Grenzwert von 0,3 Millisievert effektiver Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung auch über 
alle Nuklide, alle Kamine und alle Monate sicher eingehalten wird. Damit ergeben sich ex-
trem niedrige Einzelvorgaben. Für das im Monat Mai über Kamin 4 als CO2 abgeleitete
C-14 entspricht der Vorgabewert mit 2,50E+07 Bq einem 4000stel der Freigrenze von
1E+11 Bq, mithin einem Bruchteil dessen, was jedermann ohne Genehmigung besitzen und 
handhaben dürfte. 



Der sich aus dieser Ableitung ergebende Dosisbeitrag gemäß Ausbreitungsrechnung ist, 
selbst unter einer konservativen Annahme das C-14 nicht als CO2 vorgelegen hätte, kleiner 
als 0,0003 mSv. Als CO2 vorliegend ergibt sich eine resultierende Dosis, die noch um mehre-
re Größenordnungen kleiner ist. Der Dosisbeitrag (konservativ gerechnet) schöpft somit den 
Jahresgrenzwert von 0,3 mSv zu weniger als einem Tausendstel aus. Entsprechend gehen 
wir davon aus, den Grenzwert für das Gesamtjahr sicher einzuhalten.

Im Übrigen handelt es sich um eine vorläufige Bilanzierung der betrieblichen Messergebnis-
se. Diese Bilanzierung ist in der Regel konservativ. Die offiziellen Messergebnisse werden in 
Verantwortung der Behörde gewonnen und werden durch das Auswerteverfahren bedingt 
erst in einigen Wochen vorliegen. Erst mit diesen Ergebnissen wird sich zeigen, ob der C-14-
Grenzwert für Kamin 4 für den Monat Mai überhaupt den vereinbarten Vorgabewert über-
schritten hat.“

Leuer

Anlage/n: keine
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